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Gefördert durch den Freistaat Thüringen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds. 

Das Angebot der Maßnahmeträger wird folgende förderfähige Berufsfelder umfassen: 
 

 
 

Die Berufsfeldbezeichnungen folgen der Systematik der Bundesagentur für Arbeit „Berufe im 
Überblick“ [Stand: 27.07.2016] siehe 
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI515218. 
 

Einige weitere Berufsfelder, die nicht den Bereichen „Technik“ sowie „Gesundheits- und 
Sozialpflege“ zuzuordnen sind (nachfolgend Bereich „Andere“ genannt), sind regional 
begrenzt im Angebot der Maßnahmeträger möglich, weil sie einen regionalen Ausbildungs- 
und Arbeitsmarktbedarf aufweisen (Zustimmung der regionalen Agentur für Arbeit lag dazu 
vor). 
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